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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 6 . Karlsruhe , den 29. Mai 1843 .

Siebente Plenarſitzung vom 9 . Mai .

4 1. 5( Sſchluß . )

In Bezug auf die zu ernennende Wahleommiſſon bei

den Wahlen zur Generalſynode ſtellt ein Mitglied

Nach §. 19 und §. 21 der Wahlordnung iſt bei den Wah —

len der geiſtlichen und weltlichen Abgeordneten zur General —

ſynode der jeweils dienſtälteſte Dekan des Wahlbezirks , nämlich

der , der als Dekan der ältere iſt , Wahlcommiſſär . Dieſe Be —

ſtimmung hatte bei der Generalſynode von 1834 zur Folge ,
daß von den 13 Wahlcommiſſären gerade die im hohen Alter

ſtehenden Dekane das Wahlgeſchäft in mehreren Bezirken vor —

nehmen mußten ; ein Greis von 82 Jahren , einer von 8t ,
einer von 76 , einer von 72 , einer von 70 hatten dies Geſchäft

in zwei Bezirken , einer von 78 war gar Wahlcommiſſär in

vier Wahlbezirken . Es iſt nicht abzuſehen , was das Dienſt —

alter mit der Vornahme des Wahlactes zu thun hat ; dies Ge —

ſchäft iſt ein rein adminiſtrativ formelles , und durchaus kein

eigentlich geiſtliches , es darf nicht einmal eine Rede von dem

Wahlcommiſſär gehalten werden . Alles kommt hier auf die ſtrengſte

Einhaltung der vorgeſchriebenen Formen an , ein kleines Ver —

ſehen hierin kann die Wahl ungültig machen , und dadurch ,

abgeſehen von dem Zeitverluſt , großen Koſtenaufwand verur —

ſachen .
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Das hohe Greiſenalter ſcheint aber gerade zu einem ſolchen

Geſchäft nicht geeignet , und es kann einem im hohen Alter

ſtehenden Mann leicht geſchehen , daß er , ſo ehrwürdig und

achtungswerth er auch ſeyn mag , einen Formfehler macht

ohne daß er ihm nur hoch angerechnet werden darf . Bei den

landſtändiſchen Wahlen iſt hinſichtlich der Wahlcommiſſäre nir

gends das Dienſtalter maßgebend und ſelbſt bei den Corpora

tionen , die einen Abgeordneten wählen , wie bei den Univerſi

täten , iſt nicht etwa der Senior Wahlcommiſſär , ſondern dieſer

wird von der Staatsregierung ernannt . Offenbar iſt es auck

DSache der Regierung , hier 5 8
er oberſten Kirchenbehörd

Wahlcommiſſär zu beſtimmen , reſp . zu ernennen . Die Wahl

ordnung ſelbſt iſt von der Generalſynode ausgegangen , und

nachdem ſie die höchſte Sanction erhalten hat , liegt der Voll

zug der Kirchenbehörde ob, die, wie ſie den Wahlact ſelbſt an

ordnet , ſo auch den dieſen Act vornehmenden Geiſtlichen , d

Wahlcommiſſär , ernennen ſollte . Dies wäre auch im Intereſſe

der Sache ſelbſt , inſofern nämlich die Kirchenbehörde , um nicht

durch Uebertragung des Geſchäfts an einen minder dazu geeig

neten Mann mittelbar an Fori

etwaiger Ungültigkeit der Wahl

ſolche Wahlcommiſſäre ernennen wird , die ihr

Beziehung dazu qualifieirt erſcheinen , während ſie

aller Schuld iſt , wenn ein nicht von ihr ernannter , im hohen

Greiſenalter befindlicher Dekan das Geſchäft nicht genau un

richtig beſorgt hat

nr und
Hlel oder Verſehe Undnfe

S2 huld zu tragen ,

ν

Dabei dürfte es aber in mehr

zweckmäßig ſeyn , wenn der Wahlcommiſſär nicht aus dem Be
8

zirk , in den er ſelbſt gehört , genommen wird . Dies liegt ſo

wohl im Intereſſe der Wahlfreiheit , als es Mißſtimmung bei

dem dienſtälteſten Dekan des Wahlbezirks , wenn ſein jüngerer

College ihm vorgezogen würde , verhütet .

Der Antrag :

die Ernennung der Wahlcommiſſäre bei den Wahlen

zur Generalſynode der oberſten Kirchenbehörde frei zu

laſſen , mit der Beſtimmung , dieſe Commiſſäre nicht aus

dem Wahlbezirk zu nehmen ,
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wurde unterſtützt und der erſten Commiſſion zur Begutachtung
überwieſen

Die vierte Commiſſion erſtattet nun noch Bericht über meh —

rere ihrer Begutachtung heimgegebene Fonds

Wir werden das Erforderliche nachbringen , ſobald dieſe

Lommiſſion über ſämmtliche ihr zugewieſene Fonds Bericht

erſtattet und die Berathung ſtattgefunden hat . Es wird für

die Leſey wünſchenswerth ſeyn , überſichtlich die verſchiedenen

Fonds an einem Orte zuſammengeſtellt zu finden . Ebenſo wer

den wir die Gutachten der achten oder Vorbereitungscommiſ
ſion behandeln , welche heute über einige der eingelaufenen Ein —

gaben Bericht erſtattete .
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